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.LAUS, Derpäpstliche Primat. eine zusätzlichen, also nachträglichen, Ratifikation
durc' die Kirche bedürfen, wıe derGeschichte VonNn den Ursprüngen bis ZUr Gegenwart.

Echter, Würzburg 199  © Brosch. 26,—/S5 Gallikanismus gemeint hatte. Das „Qus S1IC| bezieht
sich schließlich auf die Detinitionen, nicht auf

Diesesnot-wendigeBuch sollte INanzur Pflichtlektü- den Papst, der fürseineEntscheidungen sehr wohl
ler fundamentalistisch gesinnten Katholiken die Kirche gebunden bleibt.

machen, die die Geschichtlichkeit der Kirche nicht 1NZ Rudolf Zinnhobler
wahrhaben wollen bzw. die Entwicklung, die

Der Bischof. eineder Inkarnation Wesen der Kirche gehört,
ınem estimmtenSbeenden und diesen ‚bso- Wahl und Ernennung. Geschichte und Aktualität
lut setzen möchten. Die Wirklichkeit ist anders, wIıe Styria, Graz 1990 art C 34 ,—

Schatz seinem Werk Beispiel der Primatge- Daeın Buch dieses Zuschnitts kommen würde, W  Val
schichte zeigt Nüchtern und klar, dabei ber durch- ach den Ereignissen die Bischofsernennungen
aQus kirchlich, werden die einzelnen Stationen der Von Köln, Salzburg, Feldkirch und Chur 1Im ahre
Entwicklung dargestellt. Mit dem feinen Gespür des 1988 fast erwarten. Hartmann hat sich der
gewlegten Historikers ordnet das Geschehen ın die Mühe unterzogen, das entsprechende Material zu
jeweilige Zeitepoche eın und interpretiert aus ihr sammeln und ZUT Darstellung bringen. Die The-

TauUs. menstellung ist insofern weiter gespannt als der
DasWerdenRomszumntirumder „COMMUNIO ECC- Inhalt des Buches, als eigentlich Aurderdeutschspra-
lesiarum“ ım christlichen Altertum führt ZUr Vor- chige Raum handelt wird. Das Kapitel „Zur
rangstellung des römischen Bischotfs (Papstes und Geschichte des Wahl- und Ernennungsrechtes der
schließlich seinemJurisdiktions- undLehrprimat, Bischöfe“ läßt übrigens erkennen, daß trotz

Einzelstudien noch viel Forschungsarbeit eistenderAIn Vatikanum dogmatisiert, Vatikanum
jedoch dadurch erganz! wurde, daß man die Com- bleibt. DerÜberblick genugt aber, zeigen, wIıe
munio-Struktur der Kirche Neu 1INs Bewußtsein falsch die S  $ Geschichtskenntnissen unbelastete,
rückte und den Papst wieder die Kirche gelegentlich kolportierte These ist, daß seit dem
hereinholte. Gegenwärtige Spannungen der Kir- Investiturstreit der 'aps! die Bischöfe frei
che sind 3 der noch nicht geglückten Integration ernann! habe. Schon eın Rückblick auf die Zeit der
VOonNn zwel Ekklesiologien verstehen, der hierarchi- Österreichisch-Ungarischen Monarchie macht Ja
schen des und der konziliaristischen des Aatika- bewußt, das nicht WAarl. Die S Kaiser
il Die Kenntnis der Geschichte dazu bei- ernannten Bischöfe wurden Ja B bekanntgege-
ragen, die Kontinuität Im Wandel erkennen. Wie ben, bevor Kom SeIN! Zustimmung erteilte. Der Zer-
die Kirche selbst befindet sich auch der päpstliche £a]] der Monarchien brachte nachhaltige Anderun-
Primat einem ständigen Prozel, der nicht 1im luft- genN, ber für den deutschsprachigen Raum noch
leeren Raum VOTLr sich geht, sondern von der jeweili- immer nicht das freie Ernennungsrecht der Bischöfe

Zeit und ihren Bedürfnissen mitbestimmt wird. durch den Papst für alle iözesen. Während das
Das ist eigentlich selbstverständlich und kann 1U kirchliche Rechtsbuch VOolml 1917 bezüglich der
den ersch;  üttern, der nicht geschichtlich denkt. Bischöfe esthält „CcOS libere nomiıinat Komanus Pon-
„Auch hier (in dieser Frage) ist angewlesen auf tifex‘ sıe werden Vom römischen Papst frei ernannt;
die Geschichte und ebt wesentlich au$s ihr, Ja muß 329 y  Y 2), womuit freilich anderweitig bestehende,
immer WI|  eder arum besorgt sein, sie 1Im konkordatär abgesicherte Sonderrechte nicht aufge-
Bewußltsein bleibt. Geschichtsverlust und hoben werden, stellt der odex 1983 die freie
schichtsvergessenheit bedroht die ihrer Ernennung durch den Papst bzw. dessen Bestätigung
Substanz“ Von durch Wahlen WO solche vorgesehen sind
ach dieser allgemeinen Charakterisierung des ermittelten Kandidaten gleichwertig nebeneinander
Buches se1l noch auf zwei besonders interessante (c. 377 Y  $ „EpPISCODOS libere Summus Pontifex nOomıi-
Abschnitte hingewiesen. Das ekret „Haec nat, autlegitimeelectosconfirmat“) Dasrechtfertigt

den Untertitel des Buches.ta‘ des onzils von Konstanz (1414—1418), das
einen emäßigten Konziliarismus vertritt, interpre- Es ist allgemeinen wenig bekannt, bei
tiert Schatz mit vielen anderen Autoren) als eiıne ZeNaAU derälttederBistümer inden deutschsprachi-
Notstandsmaßlnahme. In der damaligen Situation Ländern die Domkanpitel, die 1m ttelalter viel-

gab drei miteinander rivalisierende Päpste fach das freie Wahlrecht hatten, uch heute noch
konnte die Kirche benN„konziliaristisch“ aQus der irgendeiner Form der Wahl der Bischöfe beteiligt
Sackgasse geführt werden. Schatz meint daß SIN  d. Diese noch bestehenden Rechte sind, wIıe
dem erwähnten Dekret {was wie ein „Modellcha- gesagt, durch das nNeue kirchliche Gesetzbuch geNE-
rakter die Kirche ‚päaterer Zeite:  n  ‚& eigne, „für reil abgedeckt.

Die Realität sieht mitunter anders aus, wıe art-den immerhin möglichen Fall 1nes extremen Versa-
genNs des Papstamt Mit vorbildlicher Klarheit Manl zeigt.
wird dieUnfehlbarkeitsdefinition des Vatikanums Im Falle Salzburgs wurde der vorgesehene Drei-
VOLTr dem Hintergrund des gallikanischen Iraumas ervorschlag Koms, dem das Domkapitel die
Von damals gesehen und verstanden. Die Formulie- Wahl vorzunehmen hatte, schon übermittelt, evor

einmal getroffene Ex-cathedra-Entschei- derRücktritt VO:|  »3 ErzbischotBergang!WAal.

dungen sich und nicht AUS der Zustimmung der amıit wurden nach Ansicht artmanns die Bestim-
Kirche“ verbindlich sejen, bedeutet, diese ke;  ıner  H MUNgen des Konkordats verletzt. Inzwischen hat
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■ SCHATZ KLAUS, Der päpstliche Primat. Seine 
Geschichte von den Ursprüngen bis zur Gegenwart. 
(231). Echter, Würzburg 1990. Brosch. DM 26,-/S 
202.80. 

Dieses not-wendige Buch sollte man zur Pflichtlektü­
re aller fundamentalistisch gesinnten Katholiken 
machen, die die Geschichtlichkeit der Kirche nicht 
wahrhaben wollen bzw. die Entwicklung, die kraft 
der Inkarnation zum Wesen der Kirche gehört, an 
einem bestimmten Punkt beenden und diesen abso­
lut setzen möchten. Die Wirklichkeit ist anders, wie 
K. Schatz in seinem Werk am Beispiel der Primatge­
schichte zeigt. Nüchtern und klar, dabei aber durch­
aus kirchlich, werden die einzelnen Stationen der 
Entwicklung dargestellt. Mit dem feinen Gespür des 
gewiegten Historikers ordnet er das Geschehen in die 
jeweilige Zeitepoche ein und interpretiert es aus ihr 
heraus. 
Das Werden Roms zum Zentrum der .communio ecc­
lesiarum" im christlichen Altertum führt zur Vor­
rangstellung des römischen Bischofs (Papstes) und 
schließlich zu seinem Jurisdiktions-und Lehrprimat, 
der am 1. Vatikanum dogmatisiert, am 2. Vatikanum 
jedoch dadurch ergänzt wurde, daß man die Com­
munio-Struktur der Kirche neu ins Bewußtsein 
rückte und den Papst sozusagen wieder in die Kirche 
hereinholte. Gegenwärtige Spannungen in der Kir­
che sind aus der noch nicht geglückten Integration 
von zwei Ekklesiologien zu verstehen, der hierarchi­
schen des 1. und der konziliaristischen des 2. Vatika­
nums. Die Kenntnis der Geschichte kann dazu bei­
tragen, die Kontinuität im Wandel zu erkennen. Wie 
die Kirche selbst befindet sich auch der päpstliche 
Primat in einem ständigen Prozeß, der nicht im luft­
leeren Raum vor sich geht, sondern von der jeweili­
gen Zeit und ihren Bedürfnissen mitbestimmt wird. 
Das ist eigentlich selbstverständlich und kann nur 
den erschüttern, der nicht geschichtlich denkt. 
,,Auch hier (in dieser Frage) ist man angewiesen auf 
die Geschichte und lebt wesentlich aus ihr, ja muß 
immer wieder darum besorgt sein, daß sie im 
Bewußtsein bleibt. Geschichtsverlust und Ge­
schichtsvergessenheit bedroht die Kirche in ihrer 
Substanz" (207). 
Nach dieser allgemeinen Charakterisierung des 
Buches sei noch auf zwei besonders interessante 
Abschnitte hingewiesen. 1. Das Dekret .Haec sanc­
ta" des Konzils von Konstanz (1414-1418), das 
einen gemäßigten Konziliarismus vertritt, interpre­
tiert Schatz (mit vielen anderen Autoren) als eine 
Notstandsmaßnahme. In der damaligen Situation 
- es gab drei miteinander rivalisierende Päpste -
konnte die Kirche eben nur .konziliaristisch" aus der 
Sackgasse geführt werden. Schatz meint nun, daß 
dem erwähnten Dekret so etwas wie ein .Modellcha­
rakter für die Kirche späterer Zeiten" eigne, d. h .• für 
den immerhin möglichen Fall eines extremen Versa­
gens des Papstamtes". 2. Mit vorbildlicher Klarheit 
wird die Unfehlbarkeitsdefinition des 1. Vatikanums 
vor dem Hintergrund des gallikanischen Traumas 
von damals gesehen und verstanden. Die Formulie­
rung, daß einmal getroffene Ex-cathedra-Entschei­
dungen .aus sich und nicht aus der Zustimmung der 
Kirche" verbindlich seien, bedeutet, daß diese keiner 
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zusätzlichen, also nachträglichen, Ratifikation 
durch die Kirche (Ortskirchen) bedürfen, wie der 
Gallikanismus gemeint hatte. Das .aus sich" bezieht 
sich schließlich nur auf die Definitionen, nicht auf 
den Papst, der für seine Entscheidungen sehr wohl an 
die Kirche gebunden bleibt. 
Linz Rudolf Zinnhab/er 

■ HARTMANN GERHARD, Der Bischof. Seine 
Wahl und Ernennung. Geschichte und Aktualität. 
(254). Styria, Graz 1990. Kart. S 240.-/DM 34,-. 
Daß ein Buch dieses Zuschnitts kommen würde, war 
nach den Ereignissen um die Bischofsernennungen 
von Köln, Salzburg, Feldkirch und Chur im Jahre 
1988 fast zu erwarten. G. Hartmann hat sich der 
Mühe unterzogen, das entsprechende Material zu 
sammeln und zur Darstellung zu bringen. Die The­
menstellung ist insofern weiter gespannt als der 
Inhalt des Buches, als eigentlich nur der deutschspra­
chige Raum behandelt wird. Das 1. Kapitel .Zur 
Geschichte des Wahl- und Ernennungsrechtes der 
Bischöfe" läßt übrigens erkennen, daß trotz guter 
Einzelstudien noch viel Forschungsarbeit zu leisten 
bleibt. Der Überblick genügt aber, um zu zeigen, wie 
falsch die von Geschichtskenntnissen unbelastete, 
gelegentlich kolportierte These ist, daß seit dem 
Investiturstreit der Papst die Bischöfe stets frei 
ernannt habe. Schon ein Rückblick auf die Zeit der 
Österreichisch-Ungarischen Monarchie macht ja 
bewußt, daß das nicht so war. Die vom Kaiser 
ernannten Bischöfe wurden ja sogar bekanntgege­
ben, bevor Rom seine Zustimmung erteilte. Der Zer­
fall der Monarchien brachte nachhaltige Änderun­
gen, aber für den deutschsprachigen Raum noch 
immer nicht das freie Ernennungsrecht der Bischöfe 
durch den Papst für alle Diözesen. Während das 
kirchliche Rechtsbuch von 1917 bezüglich der 
Bischöfe festhält: .eos libere nominat Romanus Pon­
tifex" (sie werden vom römischen Papst frei ernannt; 
c. 329 § 2), womit freilich anderweitig bestehende, 
konkordatär abgesicherte Sonderrechte nicht aufge­
hoben werden, stellt der Kodex von 1983 die freie 
Ernennung durch den Papst bzw. dessen Bestätigung 
von durch Wahlen - wo solche vorgesehen sind -
ermittelten Kandidaten gleichwertig nebeneinander 
(c. 377 § 1: .EpiscoposlibereSummusPontifexnomi­
nat, aut legitime electos confirmat"). Das rechtfertigt 
den Untertitel des Buches. 
Es ist im allgemeinen zu wenig bekannt, daß bei 
genau der Hälfte der Bistümer in den deutschsprachi­
gen Ländern die Domkapitel, die im Mittelalter viel­
fach das freie Wahlrecht hatten, auch heute noch in 
irgendeiner Form an der Wahl der Bischöfe beteiligt 
sind. Diese noch bestehenden Rechte sind, wie 
gesagt, durch das neue kirchliche Gesetzbuch gene­
rell abgedeckt. 
Die Realität sieht mitunter anders aus, wie G. Hart­
mann zeigt. 
Im Falle Salzburgs wurde z. B. der vorgesehene Drei­
ervorschlag Roms, aus dem das Domkapitel die 
Wahl vorzunehmen hatte, schon übermittelt, bevor 
der Rücktritt von Erzbischof Berg angenommen war. 
Damit wurden nach Ansicht Hartmanns die Bestim­
mungen des Konkordats verletzt. (Inzwischen hat 
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freilich ischof ostelecky auf einen Notenwechsel seiner egel wesentliche Ansichten seiner Vorbil-
zwischen der Republik Österreich und dem Stuhl der ınem  D begrenzteigenständigenWerk, daswert
verwiesen, durch den vereinbart worden sel, die ersch;  Jen, Hinsicht auf Inhalte, Sprache, Bauprin-
Annahme des Rücktritts ınes Bischofs erst bekannt- zıpien und geistesgeschichtlichen Hintergrund
zugeben, WEe: der Nachfolger eststehe: Kathpress untersucht werden.

1990, Hartmann replizierte, eın sol- Grundsätzlich War schon Zu Beginn die Frage stel-
cherNotenwechselbishernichtpubliziertworden@ len, mit elchen literaturwissenschaftlichen und
und es sich problematisch sel, eıiınen völkerrecht- literaturkritischen Kriterien und Methoden eıne
ichen Vertrag wıe das Konkordat durch einen solche Untersuchung herangegangen werden konn-
Notenwechsel abzuändern:; Kathpress DiemeistenmodernenVorgangsweisenwurden ja

für die ratur der ebenden Fremdsprachen ent-
Die Mehrzahl der Leser wird die Darlegungen über wickelt und werden üblicherweise auch UT für diese
die Besetzung der Bischofsstühle VCöln und Salz- angewandt.
burg besonderes interessieren, dergleichen die Vor- Das erste Kapitel der Arbeit stellt Überlegungen an,
gangsweise bei der Ernennung e1ines Koadjutors mit diese Methoden der Beurteilung uch als rundla-
dem Recht derNachfolge Chur, womuit das gender Untersuchungeiner Möchsregelgelten zu las-
recht des Domkapitels die nächste Besetzung erraschend ©5 sein, nahezu alle
umgangen wurde. Hartmann verzichtet auf die Dar- zumindest einıgen Gesichtspunkten anwendbar
stellung von diesem Zusammenhang entstande- sind und damit den lext als unerwartet vielschichtig
NnenTumulten; beschränktsichaufdieBehandlung verstehen helfen.
der Rechtsfragen Aber uch ist die Lektüre SPan- BesonderesAugenmerk wurde auf die Erklärung der
nend gCeNUS. Regeltext relevant erscheinenden Begriffe gelegt
Abschließend wird auch eın Modell für die ukunft Das rste Großkapitel beschäftigt sich demnach mit
erörtert, das einen (fallengelassenen) Konkor- derSemantikeiner VielzahlS  S Wörtern, die neiwe-
datsentwurtf der oberrheinischen Kirchenprovinz der allgemein christlichen und spätantiken
von 1818 anknüpft, dereınndie Anzahl der Kano- Schriftgut verwendet werden der speziell
niker erweitertes remium S  S Deputierten Sder der Regel-Literatur aufscheinen, mıiıt eventuellen
jeweiligen Diözese vorsah, das mıit Erweiterungen der Verengungen der Bedeutungs-Kapitel das Wahlkollegium bilden solite. WUT- felder und semantischen Veränderungen, die der
de ber Vermeidung Von Spannungen schon Geist der Zeit oder der Inhalt und Anliegen der
genügen, WEe' das im Codex ohnedies vorgesehene Schrift gebieten. Aus dem konkreten Wortmaterial
(übrigens von Österreich ausgehende) VOT iner  +} lassen sich Aura und Atmosphäre ıner (bzw. dieser)
Bischofsbestellung stattfindende Konsultationsver- Mönchsregel ımm besten erkennen. Fine Gegenüber-

wirklich gewissenhaft gehandhabt und stellung des Wortmaterials der Regula und der ıita
berücksichtigt WUTt!  de. everını TWwIes sich als angebracht.
Es el noch vermerkt, Hartmann uch drei ein- Selbstverständlich Se notwendig, bei der Bear-
schlägige Publikationen dieser Zeitschrift für beitung ıner  @‘ Textkompilation den Quellentexten
seıne Darstellung von Nutzen wWaren B. Bauer 128, zurückzugehen.1980, 8—254; Gilasser 1982, 4—19; (jatz Das zweiıte Großkapitel stellt die einzelnen, von
136, 1988, 8—2 Überraschenderweise wurde

das Buch Von Saurer über „Die politi- Eugippius ausgewählten und teilweise leicht veran-
‚USam-derten, Jextpartien ihren

schen Aspekte der Öösterreichischen Bischofsernen- menhang und versucht, dabei auch die Nahtstellen
Nungen 1867 — Wien 1968, nicht zıitier! bei der Neuordnung der Abschnitte sichtbar
1NZ Rudolf Zinnhobler machen. Die ausführlichen Arbeiten de Vogües stel-

len die Basis für die Untersuchung dar. Eindeutige
a WEISSENGRUBER RAINER, Die Regel-Kompi- Präferenzen den ınen der anderen Mönchsva-
lation des Eugippius und hre Quellen. (Dissertation ter konnten nicht festgestellt werden. Wohl ber C  Fallt

der Phil ultä; derUniversität Salzburg). (356,
Maschinschrift) Salzburg 1989

eine besondere Wertschätzung Augustins auf, denn
Eugippiusübernimmt vollständig dessen Anweisun-

Die Mönchsregel, eigentlich das „Regelwerk“ des £ür das Leben Kloster und stellt sie den
Eugippius, des Verfassers der ita everini, das BeginnseinerRegelschrift Eigenständige Ideen
1976 Von Villegar und ozüe ediert wurde, LE Eugippius nicht gehabt haben, wohl ber das

bisher cht näher untersucht worden. Nun hat Anliegen, seıine Klostergemeinde gut möglich
sich Weissengruber dieser Aufgabe unterzogen und Geiste der äter führen.
und interessante undwertvolleErgebnisse erzielt, die Die Arbeit zeigt Iso gewissem Sinn nicht den

Nnıus des Eugippius, sondern wınen Menschen, derhier knapp referiert werden sollen.
hinter seinem Werk zurücktritt und dieses 1Ur alsMit seinerRegel-Kompilation hat sich Eugippiuspr1-

mär als Redaktor betätigt und Teile verschiedener Mittel INn weck und nich: als hohe geistige Lei-
„regulae“ großer Mönchsväter einem (mehr oder stung sieht.
weniger) 41 und originellen (GGanzen verschmol- Für den primär der ita everını interessjierten
'’en. Als typischer Vertreter des Mischregelzeital- Vor lem der schon erwähntebschnitt

wertvoll se1ın, der christliche Schlüsselbegriffeters“ scheint Eugippius gefadezu prädestiniert
als Brennpunkt der gangıgen mönchischen Lebens- und ‚Nit:  a  ‚& einander gegenüberstellt
auffassungen gelten. Tatsächlich vereinigen sich —1
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freilich Bischof Kostelecky auf einen Notenwechsel 
zwischen der Republik Österreich und dem HI. Stuhl 
verwiesen, durch den vereinbart worden sei, die 
Annahme des Rücktritts eines Bischofs erst bekannt­
zugeben, wenn der Nachfolger feststehe; Kathpress 
v. 27.2.1990, S.1. Hartmann replizierte, daß ein sol­
cher Notenwechsel bishernichtpubliziertwordensei 
und es an sich problematisch sei, einen völkerrecht­
lichen Vertrag wie das Konkordat durch einen 
Notenwechsel abzuändern; Kathpress v. 2. 3. 1990, 
s. 5). 
Die Mehrzahl der Leser wird die Darlegungen über 
die Besetzung der Bischofsstühle von Köln und Salz­
burg besonderes interessieren, dergleichen die Vor­
gangsweise bei der Ernennung eines Koadjutors mit 
dem Recht der Nachfolge für Chur, womit das Wahl­
recht des Domkapitels für die nächste Besetzung 
umgangen wurde. Hartmann verzichtet auf die Dar­
stellung von in diesem Zusammenhang entstande­
nen Tumulten; er beschränkt sich auf die Behandlung 
der Rechtsfragen. Aber auch so ist die Lektüre span­
nend genug. 
Abschließend wird auch ein Modell für die Zukunft 
erörtert, das an einen (fallengelassenen) Konkor­
datsentwurf der oberrheinischen Kirchenprovinz 
von 1818 anknüpft, der ein um die Anzahl der Kano­
niker erweitertes Gremium von Deputierten aus der 
jeweiligen Diözese vorsah, das zusammen mit dem 
Kapitel das Wahlkollegium bilden sollte. M. E. wür­
de es aber zur Vermeidung von Spannungen schon 
genügen, wenn das im Codex ohnedies vorgesehene 
(übrigens von Österreich ausgehende) vor einer 
Bischofsbestellung stattfindende Konsultationsver­
fahren wirklich gewissenhaft gehandhabt und 
berücksichtigt würde. 
Es sei noch vermerkt, daß Hartmann auch drei ein­
schlägige Publikationen in dieser :lei.tschrift für 
seineDarstellungvonNutzenwarenO. B. BauerU8, 
1980,248-254; A. Glasser130, 1982,4-19; E. Gatz 
136, 1988, 258-266). Überraschenderweise wurde 
dagegen das Buch von E. Saurer über ,,Die politi­
schen Aspekte der österreichischen Bischofsernen­
nungen 1867-1903", Wien 1968, nicht zitiert. 
Linz Rudolf Zinnhobler 

■ WEISSENGRUBERRAINER, Die Regel-Kompi­
lation des Eugippius und ihre Quellen. (Dissertation 
an der Phil. Fakultät der Universität Salzburg). (356, 
Maschinschrift). Salzburg 1989. 
Die Mönchsregel, eigentlich das .Regelwerk" des 
Eugippius, des Verfassers der Vita S. Severini, das 
1976 von F. Villegar und A. d. Vogüe ediert wurde, 
ist bisher nicht näher untersucht worden. Nun hat 
sich R. Weissengruber dieser Aufgabe unterzogen 
und interessante und wertvolle Ergebnisse erzielt, die 
hier knapp referiert werden sollen. 
Mit seiner Regel-Kompilation hat sich Eugippius pri­
mär als Redaktor betätigt und Teile verschiedener 
• regulae• großer Mönchsväter zu einem (mehr oder 
weniger) neuen und originellen Ganzen verschmol­
zen. Als typischer Vertreter des .Mischregelzeital­
ters• scheint Eugippius geradezu prädestiniert dafür, 
als Brennpunkt der gängigen mönchischen Lebens­
auffassungen zu gelten. Tatsächlich vereinigen sich 
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in seiner Regel wesentliche Ansichten seiner Vorbil­
der zu einem begrenzt eigenständigen Werk, das wert 
erschien, in Hinsicht auf Inhalte, Sprache, Bauprin­
zipien und geistesgeschichtlichen Hintergrund 
untersucht zu werden. 
Grundsätzlich war schon zu Beginn die Frage zu stel­
len, mit welchen literaturwissenschaftlichen und 
literaturkritischen Kriterien und Methoden an eine 
solche Untersuchung herangegangen werden konn­
te. Diemeistenmodernen Vorgangsweisen wurden ja 
für die Literatur der lebenden Fremdsprachen ent­
wickelt und werden üblicherweise auch nur für diese 
angewandt. 
Das erste Kapitel der Arbeit stellt Überlegungen an, 
diese Methoden der Beurteilung auch als Grundla­
gender Untersuchungeiner Möchsregelgeltenzulllll-' 
sen. Überraschend mag es sein, daß nahezu alle 
zumindest in einigen Gesichtspunkten anwendbar 
sind und damit den Text als unerwartet vielschichtig 
zu verstehen helfen. 
Besonderes Augenmerk wurde auf die Erklärung der 
im Regeltext relevant erscheinenden Begriffe gelegt. 
Das erste Großkapitel beschäftigt sich demnach mit 
der Semantik einer Vielzahl von Wörtern, die entwe­
der allgemein im christlichen und spätantiken 
Schriftgut verwendet werden oder ganz speziell in 
der Regel-Literatur aufscheinen, mit eventuellen 
Erweiterungen oder Verengungen der Bedeutungs­
felder und semantischen Veränderungen, die der 
Geist der Zeit oder der Inhalt und das Anliegen der 
Schrift gebieten. Aus dem konkreten Wortmaterial 
lassen sich Aura und Atmosphäre einer (bzw. dieser) 
Mönchsregel am besten erkennen. Eine Gegenüber­
stellung des Wortmaterials der Regula und der Vita 
Severini erwies sich als angebracht. 
Selbstverständlich war es notwendig, bei der Bear­
beitung einer Textkompilation zu den Quellentexten 
zurückzugehen. 
Das zweite Großkapitel stellt die einzelnen, von 
Eugippius ausgewählten und teilweise leicht verän­
derten, Textpartien in ihren ursprünglichen Zusam­
menhang und versucht, dabei auch die Nahtstellen 
bei der Neuordnung der Abschnitte sichtbar zu 
machen. Die ausführlichen Arbeiten de Vogües stel­
len die Basis für die Untersuchung dar. Eindeutige 
Präferenzen für den einen oder anderen Mönchsva­
ter konnten nicht festgestellt werden. Wohl aber fällt 
eine besondere Wertschätzung Augustins auf, denn 
Eugippius übernimmt vollständig dessen Anweisun­
gen für das Leben im Kloster und stellt sie an den 
Beginn seiner Regelschrift. Eigenständige Ideen dürf­
te Eugippius nicht gehabt haben, wohl aber das 
Anliegen, seine Klostergemeinde so gut als möglich 
und ganz im Geiste der Väter zu führen. 
Die Arbeit zeigt also in gewissem Sinn nicht den 
Genius des Eugippius, sondern einen Menschen, der 
hinter seinem Werk zurücktritt und dieses nur als 
Mittel zum Zweck und nicht als hohe geistige Lei­
stung sieht . 
Für den primär an der Vita S. Severini interessierten 
Leser dürfte vor allem der schon erwähnte Abschnitt 
wertvoll sein, der christliche Schlüsselbegriffe in 
.Regula" und J/ita• einander gegenüberstellt 
(161-192). 


